
Amtlicher Stimmzettel 
für die Wahl des Gemeinderats in Creglingen 

am 9. Juni 2024 

Sie haben insgesamt 18 Stimmen 
Bitte beachten Sie: 
 Kein Bewerber/keine Bewerberin darf mehr als drei Stimmen erhalten.
 Auch wenn Sie mehrere Stimmzettel verwenden, dürfen Sie insgesamt nicht mehr als 18 Stimmen abgeben.
 Diese Stimmen dürfen Sie auf Bewerber/Bewerberinnen aller Wohnbezirke verteilen. Dabei sind die nachfolgend

bei den einzelnen Wohnbezirken angegebenen Höchstzahlen von Bewerbern/Bewerberinnen zu beachten.
 Wenn Sie mehr als insgesamt 18 Stimmen abgeben, sind alle von Ihnen verwendeten Stimmzettel ungültig!
 Einzelne Wohnbezirke des Stimmzettels dürfen nicht abgetrennt werden.

Bitte lesen Sie vor der Stimmabgabe unbedingt das Merkblatt „Wichtige Hinweise für die Stimmabgabe“! 

Wahlvorschlag 
Wählergemeinschaft Creglinger Bürger (WCB) 

Wohnbezirk Creglingen/Niederrimbach 
Für diesen Wohnbezirk dürfen Sie nicht mehr als 7 Bewerber/Bewerberinnen wählen;
diesen dürfen Sie jeweils bis zu drei Stimmen geben. 

101 Beck, Peter LKW-Fahrer Standorf 

102 Englert, Nico Polizist Creglingen 

103 Haag, Karl Getränkehändler Creglingen 

104 Herrmann-Lévai, Zsuzsanna Dolmetscherin Standorf 

105 Dr. Reinhard, Steffen Rechtsanwalt Creglingen 

Wohnbezirk Archshofen/Craintal 
Für diesen Wohnbezirk dürfen Sie nicht mehr als 2 Bewerber/Bewerberinnen wählen;
diesen dürfen Sie jeweils bis zu drei Stimmen geben. 

106 Stetter, Friedrich Industriekaufmann Craintal 

107  Stirmlinger, David Elektrotechniker Craintal 

Wohnbezirk Blumweiler/Schmerbach 
Für diesen Wohnbezirk dürfen Sie nicht mehr als 2 Bewerber/Bewerberinnen wählen;
diesen dürfen Sie jeweils bis zu drei Stimmen geben.

108 Rahn, Friedrich Landwirt Schwarzenbronn 

109 Richter, Florian Maschinenbautechniker Wolfsbuch 

110 Spörner, Markus Selbstständiger Unternehmer Schmerbach 

Wohnbezirk Frauental/Freudenbach 
Für diesen Wohnbezirk dürfen Sie nicht mehr als 2 Bewerber/Bewerberinnen wählen;
diesen dürfen Sie jeweils bis zu drei Stimmen geben.

111 Lang, Alisa Marketingleiterin Schön 

112 Nagel, Stephan Landwirt Schön 

Wohnbezirk Reinsbronn/Waldmannshofen 
Für diesen Wohnbezirk dürfen Sie nicht mehr als 2 Bewerber/Bewerberinnen wählen;
diesen dürfen Sie jeweils bis zu drei Stimmen geben.

113 Bender, Konrad Landwirtschaftsmeister Sechselbach 

114 Gröger, Claus Betriebswirt Reinsbronn 

Wohnbezirk Finsterlohr 
Für diesen Wohnbezirk dürfen Sie nicht mehr als 1 Bewerber/Bewerberin wählen;
diesem/r dürfen Sie jeweils bis zu drei Stimmen geben.

115 Dörfler, Thomas Technischer Angestellter Schonach 

Wohnbezirk Münster 
Für diesen Wohnbezirk dürfen Sie nicht mehr als 1 Bewerber/Bewerberin wählen;
diesem/r dürfen Sie jeweils bis zu drei Stimmen geben.

Wohnbezirk Oberrimbach 
Für diesen Wohnbezirk dürfen Sie nicht mehr als 1 Bewerber/Bewerberin wählen;
diesem/r dürfen Sie jeweils bis zu drei Stimmen geben.

116 Pfeuffer, Daniela Marketingleiterin Lichtel 

Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie 
 in keinem Wohnbezirk mehr Bewerber/Bewerberinnen gewählt haben, als dies in den

einzelnen Wohnbezirken zulässig ist – auch dann, wenn Sie Bewerbern/Bewerberinnen
des gleichen Wohnbezirks aus verschiedenen Stimmzetteln Stimmen gegeben haben –

 und insgesamt nicht mehr als 18 Stimmen abgegeben haben!

Zur Kontrolle können Sie die Summe aller abgegebenen Stimmen    Kontrollsumme 
in das nebenstehende Kästchen eintragen; dies bedeutet keine  
Stimmabgabe und wird bei der Stimmenzählung nicht gewertet. 
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 Kein Bewerber/keine Bewerberin darf mehr als drei Stimmen erhalten.
 Auch wenn Sie mehrere Stimmzettel verwenden, dürfen Sie insgesamt nicht mehr als 18 Stimmen abgeben.
 Diese Stimmen dürfen Sie auf Bewerber/Bewerberinnen aller Wohnbezirke verteilen. Dabei sind die nachfolgend

bei den einzelnen Wohnbezirken angegebenen Höchstzahlen von Bewerbern/Bewerberinnen zu beachten.
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Bitte lesen Sie vor der Stimmabgabe unbedingt das Merkblatt „Wichtige Hinweise für die Stimmabgabe“! 

Wahlvorschlag 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 

Wohnbezirk Creglingen/Niederrimbach 
Für diesen Wohnbezirk dürfen Sie nicht mehr als 7 Bewerber/Bewerberinnen wählen;
diesen dürfen Sie jeweils bis zu drei Stimmen geben. 

201 Foß, Tobias Erzieher in Ausbildung (PIA) Creglingen 

202 Neidlein, Vera Geschäftsfeldmanagerin Creglingen 

203 Vorherr, Tobias Steinmetzmeister Creglingen 

204 Stodal, Felix Betriebswirt/Leitender Angestellter Creglingen 

205 Springer, Marcus Werkzeugmechaniker Creglingen 

Wohnbezirk Archshofen/Craintal 
Für diesen Wohnbezirk dürfen Sie nicht mehr als 2 Bewerber/Bewerberinnen wählen;
diesen dürfen Sie jeweils bis zu drei Stimmen geben. 

Wohnbezirk Blumweiler/Schmerbach 
Für diesen Wohnbezirk dürfen Sie nicht mehr als 2 Bewerber/Bewerberinnen wählen;
diesen dürfen Sie jeweils bis zu drei Stimmen geben.

206 Feidel, Anette Medizinische Fachangestellte Schmerbach 

207 Bender, Sebastian Selbstständiger Versicherungsfachmann Blumweiler 

Wohnbezirk Frauental/Freudenbach 
Für diesen Wohnbezirk dürfen Sie nicht mehr als 2 Bewerber/Bewerberinnen wählen;
diesen dürfen Sie jeweils bis zu drei Stimmen geben.

Wohnbezirk Reinsbronn/Waldmannshofen 
Für diesen Wohnbezirk dürfen Sie nicht mehr als 2 Bewerber/Bewerberinnen wählen;
diesen dürfen Sie jeweils bis zu drei Stimmen geben.

Wohnbezirk Finsterlohr 
Für diesen Wohnbezirk dürfen Sie nicht mehr als 1 Bewerber/Bewerberin wählen;
diesem/r dürfen Sie jeweils bis zu drei Stimmen geben.

Wohnbezirk Münster 
Für diesen Wohnbezirk dürfen Sie nicht mehr als 1 Bewerber/Bewerberin wählen;
diesem/r dürfen Sie jeweils bis zu drei Stimmen geben.

Wohnbezirk Oberrimbach 
Für diesen Wohnbezirk dürfen Sie nicht mehr als 1 Bewerber/Bewerberin wählen;
diesem/r dürfen Sie jeweils bis zu drei Stimmen geben.

Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie 
 in keinem Wohnbezirk mehr Bewerber/Bewerberinnen gewählt haben, als dies in den

einzelnen Wohnbezirken zulässig ist – auch dann, wenn Sie Bewerbern/Bewerberinnen
des gleichen Wohnbezirks aus verschiedenen Stimmzetteln Stimmen gegeben haben –

 und insgesamt nicht mehr als 18 Stimmen abgegeben haben!

Zur Kontrolle können Sie die Summe aller abgegebenen Stimmen   Kontrollsumme 
in das nebenstehende Kästchen eintragen; dies bedeutet keine  
Stimmabgabe und wird bei der Stimmenzählung nicht gewertet. 
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 Diese Stimmen dürfen Sie auf Bewerber/Bewerberinnen aller Wohnbezirke verteilen. Dabei sind die nachfolgend

bei den einzelnen Wohnbezirken angegebenen Höchstzahlen von Bewerbern/Bewerberinnen zu beachten.
 Wenn Sie mehr als insgesamt 18 Stimmen abgeben, sind alle von Ihnen verwendeten Stimmzettel ungültig!
 Einzelne Wohnbezirke des Stimmzettels dürfen nicht abgetrennt werden.

Bitte lesen Sie vor der Stimmabgabe unbedingt das Merkblatt „Wichtige Hinweise für die Stimmabgabe“! 

Wahlvorschlag 
Wir Für Creglingen (WFC) 

Wohnbezirk Creglingen/Niederrimbach 
Für diesen Wohnbezirk dürfen Sie nicht mehr als 7 Bewerber/Bewerberinnen wählen;
diesen dürfen Sie jeweils bis zu drei Stimmen geben. 

301 Kellenbenz, Michael Wirtschaftsingenieur (FH) Creglingen 

302 Rode, Achim Selbstständiger Handwerker Standorf 

303 Schönberger, Ulrich Kaufmann Creglingen 

304 Thomas, Sylvia Verwaltungsbeamtin Creglingen 

305 Wild, Alexander Informatikkaufmann Creglingen 

Wohnbezirk Archshofen/Craintal 
Für diesen Wohnbezirk dürfen Sie nicht mehr als 2 Bewerber/Bewerberinnen wählen;
diesen dürfen Sie jeweils bis zu drei Stimmen geben. 

306 Dieterich, Birgit Altenpflegerin Archshofen 

307 Guntz, Walter Silomeister Archshofen 

Wohnbezirk Blumweiler/Schmerbach 
Für diesen Wohnbezirk dürfen Sie nicht mehr als 2 Bewerber/Bewerberinnen wählen;
diesen dürfen Sie jeweils bis zu drei Stimmen geben.

Wohnbezirk Frauental/Freudenbach 
Für diesen Wohnbezirk dürfen Sie nicht mehr als 2 Bewerber/Bewerberinnen wählen;
diesen dürfen Sie jeweils bis zu drei Stimmen geben.

308 Kleinschroth, Ruven Landwirt Frauental 

309 Lang, Marco Landwirt Schön 

310 Stahl, Jan Landwirt Lohrhof 

Wohnbezirk Reinsbronn/Waldmannshofen 
Für diesen Wohnbezirk dürfen Sie nicht mehr als 2 Bewerber/Bewerberinnen wählen;
diesen dürfen Sie jeweils bis zu drei Stimmen geben.

311 Brenner, Marcello Landwirt Niedersteinach 

312 Lay-Haßlauer, Daniela Kaufmännische Angestellte Waldmannshofen 

Wohnbezirk Finsterlohr 
Für diesen Wohnbezirk dürfen Sie nicht mehr als 1 Bewerber/Bewerberin wählen;
diesem/r dürfen Sie jeweils bis zu drei Stimmen geben.

Wohnbezirk Münster 
Für diesen Wohnbezirk dürfen Sie nicht mehr als 1 Bewerber/Bewerberin wählen;
diesem/r dürfen Sie jeweils bis zu drei Stimmen geben.

313 Müller, Rudi Landwirt Münster 

Wohnbezirk Oberrimbach 
Für diesen Wohnbezirk dürfen Sie nicht mehr als 1 Bewerber/Bewerberin wählen;
diesem/r dürfen Sie jeweils bis zu drei Stimmen geben.

314 Meißner, Reinhold Projektmanager Oberrimbach 

315 Stein, Karl-Heinz Kaufmännischer Angestellter Oberrimbach 

Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie 
 in keinem Wohnbezirk mehr Bewerber/Bewerberinnen gewählt haben, als dies in den

einzelnen Wohnbezirken zulässig ist – auch dann, wenn Sie Bewerbern/Bewerberinnen
des gleichen Wohnbezirks aus verschiedenen Stimmzetteln Stimmen gegeben haben –

 und insgesamt nicht mehr als 18 Stimmen abgegeben haben!

Zur Kontrolle können Sie die Summe aller abgegebenen Stimmen   Kontrollsumme 
in das nebenstehende Kästchen eintragen; dies bedeutet keine  
Stimmabgabe und wird bei der Stimmenzählung nicht gewertet. 
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Wahlvorschlag 
Liste „Gemeindearbeit – transparent, fair, zukunftsorientiert“ (TFZ) 

Wohnbezirk Creglingen/Niederrimbach 
Für diesen Wohnbezirk dürfen Sie nicht mehr als 7 Bewerber/Bewerberinnen wählen;
diesen dürfen Sie jeweils bis zu drei Stimmen geben. 

401 Wörrlein, Walter Kriminaldirektor im Ruhestand Creglingen 

Wohnbezirk Archshofen/Craintal 
Für diesen Wohnbezirk dürfen Sie nicht mehr als 2 Bewerber/Bewerberinnen wählen;
diesen dürfen Sie jeweils bis zu drei Stimmen geben. 

Wohnbezirk Blumweiler/Schmerbach 
Für diesen Wohnbezirk dürfen Sie nicht mehr als 2 Bewerber/Bewerberinnen wählen;
diesen dürfen Sie jeweils bis zu drei Stimmen geben.

Wohnbezirk Frauental/Freudenbach 
Für diesen Wohnbezirk dürfen Sie nicht mehr als 2 Bewerber/Bewerberinnen wählen;
diesen dürfen Sie jeweils bis zu drei Stimmen geben.

Wohnbezirk Reinsbronn/Waldmannshofen 
Für diesen Wohnbezirk dürfen Sie nicht mehr als 2 Bewerber/Bewerberinnen wählen;
diesen dürfen Sie jeweils bis zu drei Stimmen geben.

Wohnbezirk Finsterlohr 
Für diesen Wohnbezirk dürfen Sie nicht mehr als 1 Bewerber/Bewerberin wählen;
diesem/r dürfen Sie jeweils bis zu drei Stimmen geben.

Wohnbezirk Münster 
Für diesen Wohnbezirk dürfen Sie nicht mehr als 1 Bewerber/Bewerberin wählen;
diesem/r dürfen Sie jeweils bis zu drei Stimmen geben.

Wohnbezirk Oberrimbach 
Für diesen Wohnbezirk dürfen Sie nicht mehr als 1 Bewerber/Bewerberin wählen;
diesem/r dürfen Sie jeweils bis zu drei Stimmen geben.

Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie 
 in keinem Wohnbezirk mehr Bewerber/Bewerberinnen gewählt haben, als dies in den

einzelnen Wohnbezirken zulässig ist – auch dann, wenn Sie Bewerbern/Bewerberinnen 
des gleichen Wohnbezirks aus verschiedenen Stimmzetteln Stimmen gegeben haben – 

 und insgesamt nicht mehr als 18 Stimmen abgegeben haben!

Zur Kontrolle können Sie die Summe aller abgegebenen Stimmen   Kontrollsumme 
in das nebenstehende Kästchen eintragen; dies bedeutet keine  
Stimmabgabe und wird bei der Stimmenzählung nicht gewertet. 
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